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Einleitung

A. Problemstellung und Gegenstand der Untersuchung

An kaum einem Anwendungsfall lässt sich die Problematik der Wirkung 
gerichtlicher, insbesondere rechtskräftiger Entscheidungen gegenüber Dritten 
so vielseitig aufzeigen wie anhand der Bürgschaft der §§ 765 ff. BGB.1 Die 
„Ewigkeitsfrage“ des Verhältnisses von materiellem Recht und Prozessrecht 
stellt sich nämlich gerade dort an verschiedenen Stellen immer wieder.2 So 
hat sich der Gesetzgeber mit der inter-partes-Regel des § 325 I ZPO zwar 
grundsätzlich auf eine auf die Prozessparteien begrenzte Rechtskraftwirkung 
festgelegt. Vor allem der Umstand, dass die Bürgenverpflichtung vom Haupt­
schuldverhältnis zwischen Gläubiger und Hauptschuldner kraft Akzessorietät 
materiellrechtlich weitgehend abhängig ist (insb. §§ 767, 768 BGB), hat aller­
dings seit jeher zu mannigfaltigen Überlegungen geführt, ob ein Urteil hin­
sichtlich der Hauptforderung nicht doch auch dem Bürgen gegenüber von 
Bedeutung sein kann und muss.3 Nicht selten wird in der Literatur aus der 
engen Verknüpfung zweier Rechtsverhältnisse ein besonders großes Bedürfnis 
nach kohärenten Entscheidungen gefolgert,4 teilweise ist diese sogar zum ge­
nerellen Dreh- und Angelpunkt entsprechend abgeleiteter Drittwirkungen 
prozessualer Feststellungen auserkoren worden. Akzessorischer Gleichlauf 
einerseits und personell beschränkte Reichweite der materiellen Rechtskraft 
andererseits stehen sich insofern zumindest abstrakt als widerstreitende Prin­
zipien gegenüber. Eindeutig zu einer Rechtskrafterstreckung kommt es bei der 
Bürgschaft erst im gesetzlich geregelten Fall des Forderungsübergangs nach 
§ 774 I 1 BGB: Erfolgt die durch Befriedigung des Gläubigers erreichte 
Rechtsnachfolge des Bürgen nach Eintritt der Rechtshängigkeit eines Verfah­
rens der Hauptschuldparteien, so wirkt das entsprechende Urteil gem. § 325 I 
Var. 2 ZPO auch ihm gegenüber. Daneben dient nicht zuletzt der umgekehrt 

1  Vgl. zur Rechtskraft Markoulakis, Betroffenheit, S. 192; Prütting, in: GS Kous­
soulis, S. 792 (794).

2  Brinkmann, ZZP 130 (2017), 345.
3  Zuletzt nahm (für das österreichische Recht) auch Schneider, Bürgschaft, S. 1 f. 

gerade den Aspekt der Akzessorietät der Bürgenhaftung zum Anlass, die Bürgschaft 
zum Anwendungsbeispiel ihrer Überlegungen zur subjektiven Reichweite der materi­
ellen Rechtskraft zu machen.

4  So etwa bei Schack, NJW 1988, 865 (870); Prütting, in: GS Koussoulis, S. 792 
(794).
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an die vollstreckbare Verurteilung des Bürgen anknüpfende Befreiungsan­
spruch gem. § 775 I Nr. 4 BGB gemeinhin als Schulbeispiel der sogenannten 
Tatbestandswirkung, einer anderweitigen Wirkungsform gerichtlicher Ent­
scheidungen, die ohne Weiteres auch im Verhältnis zu Dritten (wie in diesem 
Fall dem Hauptschuldner) Geltung beanspruchen können soll.

Darüber hinaus hat sich aber auch eine gewisse, wenngleich einseitige 
Drittwirkung des zwischen den Hauptschuldparteien ergangenen Urteils ge­
genüber dem Bürgen etabliert: So soll eine den Anspruch des Gläubigers 
rechtskräftig verneinende Entscheidung im Ergebnis anerkanntermaßen auch 
zugunsten des Bürgen wirken, eine Verurteilung des Hauptschuldners je­
doch  – zumindest bislang  – nicht zu seinen Lasten.5 Dogmatisch ist diese 
grundsätzlich allein bürgenbegünstigende Wirkung allerdings nach wie vor 
nicht gänzlich geklärt: Teils wurde und wird sie als Rechtskrafterstreckung 
verstanden, teils ist stattdessen auch hier unter anderem von einer Tatbe­
standswirkung oder einer sogenannten Reflexwirkung der Rechtskraft die 
Rede.6 Ihre Erklärung erfolgt, wobei einem Urteil nach der prinzipiell vor­
herrschenden prozessualen Rechtskrafttheorie keine rechtsgestaltende Wir­
kung zukommt, mittlerweile überwiegend unter Berufung auf den Akzesso­
rietätsgrundsatz der Bürgschaft und in Anwendung von § 768 I 1 BGB („Ein­
rede der Rechtskraft“). Der BGH formuliert heute sogar bloß noch, der Bürge 
könne hiernach die dem Hauptschuldner zustehenden Einreden, mithin auch 
geltend machen, dass dem Gläubiger seine Forderung gegen den Hauptschuld­
ner rechtskräftig aberkannt worden sei.7 Bei genauerer Betrachtung erschei­
nen diese Ansätze in der Sache wie auch methodisch keineswegs unangreifbar,8 
insbesondere wenn man bedenkt, dass die Urteilswirkung der materiellen 
Rechtskraft längst in jeder Hinsicht von Amts wegen statt erst auf Einrede hin 
berücksichtigt und eine Drittwirkung bei anderen Mehrpersonenverhältnis­
sen – etwa beim Vertrag zugunsten Dritter oder der Untervermietung – trotz 
ähnlicher materieller (Durchsetzbarkeits-)Abhängigkeit des Dritten (vgl. 
§ 334 BGB und § 546 I, II BGB) regelmäßig verneint wird. Die Herleitung 
der besagten bürgenbegünstigenden Wirkung kann indes nur überzeugen und 

5  Prütting, in: GS Koussoulis, S. 792 (794); Fenge, NJW 1971, 1920; Riehm, JuS 
2017, 166 (167).

6  Vgl. allgemein in Bezug auf die Fälle rechtlich abhängiger Rechtsverhältnisse 
Zöller/Vollkommer, § 325 Rn. 28: „Die dogmatische Begründung und Abgrenzung 
[…] ist sehr umstritten […]. Die Einordnung schwankt von echter Rechtskraft-, über 
Reflex- oder Tatbestands- und ‚privatrechtl. Nebenwirkung des Zivilurteils‘ […] bis 
zur Drittwirkung […]“.

7  BGHZ 210, 348 (358).
8  Vgl. die Kritik zuletzt etwa bei Fervers, Bindung, S. 291 ff.; Thomale, JZ 2018, 

1125 (1129); s. auch schon jurisPK-BGB/Prütting, § 768 Rn. 10; Krause, Rechtskraft­
erstreckung, S. 64.
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erst dann als abgeschlossen gelten, wenn sie in sich stimmig ist und zugleich 
eben auch eine kohärente Abgrenzung zu vergleichbaren Rechtsinstituten er­
laubt. Es ist ein grundlegendes Anliegen dieser Arbeit, die bereits errungenen 
Erkenntnisse widerspruchsfrei in Einklang zu bringen und Begründungsdefi­
zite zu überwinden.

Aber nicht nur im Hinblick auf jene Bürgenbegünstigung durch die rechts­
kräftige Abweisung der Gläubigerklage ist dieses Vorhaben von Bedeutung, 
sondern auch für die Beurteilung von anderweitig denkbaren Drittwirkungen 
gerichtlicher Entscheidungen, die ebenfalls über eine Anwendung konkreter 
materiellrechtlicher Vorschriften erreicht werden könnten. Denn ohne hinrei­
chend konturierte dogmatische Grundlagen fehlen klare Kriterien, anhand 
derer sich die verschiedenen Wirkungen eines Urteils in ihrer Reichweite  – 
vor allem gegenüber Dritten – bemessen und voneinander abgrenzen lassen. 
Wohl auch deshalb konnte die Thematik gerade im Rahmen der Bürgschaft 
zuletzt noch einmal eine ganz neue Dynamik erfahren, als der BGH in seiner 
aufsehenerregenden9 Entscheidung vom 14.06.2016 (BGHZ 210, 348) der 
rechtskräftigen Verurteilung des Hauptschuldners erstmals teils bürgenbelas­
tende Wirkung zusprach: Wenn der Hauptschuldner mit einer (Verjährungs-)‌ 
Einrede vor Gericht keinen Erfolg hat, soll dies  – von Verzichtsfällen des 
§ 768 II BGB abgesehen – auch für den Bürgen gelten, ohne dass es sich da­
bei aber um eine Erstreckung der Rechtskraft gem. § 325 ZPO handle. Viel­
mehr entfalte die Verurteilung über § 768 I 1 BGB insoweit gegenüber dem 
Bürgen Wirkung, als die infolge der rechtskräftigen Entscheidung fortan prä­
kludierte Einrede dem Hauptschuldner nicht mehr im Sinne der Vorschrift 
„zustehe“. Zur Rechtfertigung der prozessualen Lesart dieses Tatbestands­
merkmals stellte der BGH auch in Anbetracht des Zwecks der Übernahme ei­
ner Bürgschaft insbesondere darauf ab, dass § 768 BGB im Unterschied zum 
rein materiellrechtlich zu verstehenden § 767 BGB „im engeren Sinne“ keine 
Akzessorietätsvorschrift darstelle. Ergänzend verwies er zudem auf die neue, 
30-jährige Verjährungsfrist der titulierten Hauptforderung gem. § 197 I Nr. 3 
BGB, einer weiteren materiellrechtlichen Tatbestandswirkung rechtskräftiger 
Urteile. Auch diese führe im Zusammenspiel mit § 768 I 1 BGB gleicherma­
ßen dem Bürgen gegenüber zum Ausschluss des Rechts zur Geltendmachung 
der ursprünglich vollendeten Verjährung der Hauptverbindlichkeit. Die an der 
Schnittstelle zwischen materiellem Recht und Prozessrecht angesiedelte The­
matik spitzt sich mithin gerade in dieser Entscheidung zur Bürgenhaftung be­
sonders zu.10

9  Vgl. Brinkmann, ZZP 130 (2017), 345 (346), der auf die Aufmerksamkeit hin­
weist, die dem Urteil des BGH zuteilwurde; nach Stein/Jonas/Althammer, § 325 
Rn. 100 ist die Entscheidung stark kritisiert worden.

10  Vgl. Mayer, JZ 2017, 317, wonach das Urteil belegt, warum sich „die Bürgen­
haftung als Nagelprobe für die Erstreckung der Rechtskraft auf Verteidigungsvorbrin­


